
 

 
 
 
 

Dringlicher Antrag 
 
 
 

in der Gemeinderatssitzung vom 16. September 2021                                               
eingebracht von Sabine Reininghaus 

 
 
 
Betreff:  Verpflichtende Kinder u.- Jugendverträglichkeitsprüfung                                                      

bei jeder städtischen Verordnung 

 
2022 möchte die Stadt Graz laut medialer Ankündigung ihr Augenmerk besonders 
auf Kinder richten(1). Der betreffende Informationsbericht  wurde am 14.9.2021 dem 
zuständigen Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie und Senior_innen eingebracht. 
 
Wenn man das Jahr des Kindes wirklich ernst nimmt, dann müssen wir auch eine 
verpflichtende Kinder- und Jugendverträglichkeitsprüfung bei jeder Verordnung 
zur Umsetzung bringen, um sicherzustellen, dass die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen in Graz tatsächlich gewährt bleiben. 
 
Denn auch das demokratische Grundproblem bleibt, - trotz Jahr des Kindes - 
bestehen: Kinder und Jugendliche sind zumeist nicht wahlberechtigt und werden 
deshalb in der politischen Diskussion nicht entsprechend gehört. Diesem Umstand 
begegnet die Fortschrittskoalition in Wien mit der Zielsetzung, die kinder u.- 
jugendfreundlichste Stadt in Österreich zu werden und hat dafür ein „Kinder - und 
Jugend- Mainstreaming“ im Regierungsprogramm verankert (2).  
Dabei geht es darum, das bei jedem neuen Gesetz und jeder neuen Verordnung 
zuerst geprüft werden muss, ob das Gesetz bzw. die Verordnung tatsächlich kinder- 
und jugendverträglich ist. Diese frische Idee muss auch Graz umsetzen. 
 
Dazu braucht es erstmal eine Koordinierungsstelle, die sich fachlich der  
Ausarbeitung der Beurteilungskriterien für die Kinder u.- 
Jugendverträglichkeitsprüfung, sowie eines Jugendbarometers in Graz, annimmt. 
Ohne diesbezügliche Prüfung kann die Stadt nicht garantieren, dass sie immer im 
Sinne der Kinder und Jugendlichen handelt. 
 

1 https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/6033883/Bis-zu-vier-Millionen 
Euro_Der-erste-Sprung-in-Richtung-Grazer 



 

 
 
 
 
Im Zuge des Vorhabens „Kinderjahr“ 2022 muss verpflichtend auf die Stimme der 
Kinder gehört werden. 
 
 
 
 
Daher stelle ich gemäß § 18 der GO des Grazer Gemeinderates den  
 
 
 
 

 
dringlichen Antrag: 

 
 
 
 
 
 
Die zuständigen Stellen der Stadt Graz werden ersucht zu prüfen, wie die 
Ausarbeitung der Beurteilungskriterien für die Kinder u.- 
Jugendverträglichkeitsprüfung und des Jugendbarometers in Graz erfolgen, 
sowie deren Einführung nach Wiener Vorbild und gemäß Motiventext, zur 
Umsetzung gelangen kann. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://www.wien.gv.at/regierungsabkommen2020/kinder-und-jugendfreundlichste-
stadt/stadt-der-kinder-und-jugendlichen/Dringlicher Antrag 

 
 


